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RS OGH 1998/7/13 7Ob354/97b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1998

Norm

BWG §23 Abs7

Rechtssatz

Bei Nichterfüllung der im § 23 Abs 7 BWG vorgesehenen Voraussetzungen, kommt es zu keiner rechtswirksamen

Zeichnung von Ergänzungskapital, weil es sich dabei nicht nur um reine Ordnungsvorschriften handelt.
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